
Minderjähriges Kind

Sozialabzüge je ½ Teilung für

beide Elternteile -

Kinderbetreuung für den der mit

Kind zusammenlebt

Nicht Alternierende

Obhut:

Elterntarif für Elternteil der

mit Kind zusammenlebt

Alternierende Obhut:

½ Teilung

Fremdbetreuung

Elterntarif für Elternteil

der hauptsächlich für

Kind aufkommt (höheres

Reineinkommen)

Getrennt/Geschieden oder

unverheiratete Eltern

2 Haushalte

Zahlung

Alimente
Nein

Alimente abzugsfähig

beim Leistenden

Sozialabzüge,

Kinderbetreuung + Elterntarif /

Ermäßigung + Fr. 300 pro

Kind für Elternteil mit

Sorgerecht

Zahlung

Alimente
Nein

Alimente abzugsfähig

beim Leistenden

JA

Gemeinsames

Sorgerecht

Sozialabzüge + Fremd- Eigenbetreuung

½ Teilung; Elterntarif für Elternteil der

hauptsächlich für Kind aufkommt

(höheres Reineinkommen)

Volljähriges Kind

Alimente beim volljährigen Kind

nicht steuerbar; Elterntarif /

Ermäßigung + Fr. 300 pro Kind

für Elternteil der mit Kind

zusammenlebt

Sozialabzüge + Elterntarif /

Ermäßigung + Fr. 300 pro Kind

für Elternteil der mit Kind

zusammenlebt

Zahlung

Alimente
Nein Zahlung

Alimente
Nein

JA

Kind lebt bei einem

Elternteil

Kind lebt bei einem

Elternteil

Alimente beim volljährigen Kind

nicht steuerbar; Grundtarif /

keine Ermäßigung für beide

Elternteile

Kind lebt nicht bei

einem Elternteil

Alimente beim volljährigen Kind

nicht steuerbar; Elterntarif /

Ermäßigung + Fr. 300 pro Kind

für Elternteil mit dem höheren

Reineinkommen

Kind lebt bei den

Eltern

Elterntarif /Ermäßigung +

Fr. 300 pro Kind für

Elternteil mit dem höheren

Reineinkommen

Kind lebt bei den

Eltern

JAJA

Elterntarif

(verheiratet + 250.- pro Kind)

½ Teilung der Ermäßigung

(Art. 32 Abs. 3 lit. a StG) und

des Rabattes pro Kind von

Fr. 300 (Art. 31a Abs. 2)

Kanton und

Gemeinde
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Unverheiratete Eltern

gemeinsamer Haushalt

Konkubinat

Getrennt/Geschieden oder

unverheiratete Eltern

2 Haushalte

Unverheiratete Eltern

gemeinsamer Haushalt

Konkubinat

JA

Mit/ohne

gemeinsames

Sorgerecht

Kein Gemeinsames

Sorgerecht

14.10 14.12

14.11

14.13

14.14

Alimente beim volljährigen Kind

nicht steuerbar; Grundtarif /

keine Ermäßigung für beide

Elternteile

Kind lebt nicht bei

den Eltern
14.15

JA

14.6

14.8

Gemeinsames

Sorgerecht

mit/ohne

alternierende

Obhut

14.4

Kanton und

Gemeinde

Gemeinsames

Sorgerecht

Kein Gemeinsames

Sorgerecht

14.3

14.5

Alimente steuerbar; Sozialabzüge und

Elterntarif / Ermäßigung + Fr. 300 pro

Kind beim Empfänger

Fremd- Eigenbetreuung: ½ Teilung

(andere Aufteilung von Eltern

nachzuweisen)

Gemeinsames

Sorgerecht

Kein Gemeinsames

Sorgerecht

14.7

14.9

Alimente steuerbar; Sozialabzüge,

Fremd- Eigenbetreuung + Elterntarif /

Ermäßigung + Fr. 300 pro Kind beim

Empfänger

Sozialabzüge:  Elternteil mit

dem höheren Reineinkommen

Sozialabzüge ½ Teilung

für beide Elternteile

Allgemeines Schema - Spezialfälle vorbehalten

Bund, Kanton, Gemeinde

Blau: Praxis Abweichungen Kanton, Gemeinde

          Identisch mit den den Fällen der allgemeinen Tabelle

Sozialabzüge

volljährige Kinder:

Kinderabzug

Versicherungsabzug

Abzug Internat/Gastfamilie

Abzug Kosten tertiäre Stufe

Sozialabzüge

minderjährige Kinder:

Kinderabzug

Versicherungsabzug

Abzug Internat/Gastfamilie

½ Teilung der Ermäßigung

(Art. 32 Abs. 3 lit. a StG) und

des Rabattes pro Kind von

Fr. 300 (Art. 31a Abs. 2)

Sozialabzüge ½ Teilung

für beide Elternteile Sozialabzüge:  Elternteil mit

dem höheren Reineinkommen
Sozialabzüge:  Elternteil mit

dem höheren Reineinkommen

Sozialabzüge beim

Empfänger;

Unterstützungsabzug für

Leistenden, sofern seine

Leistungen mind. die Höhe

des Abzugs erreichen

Sozialabzüge: Elternteil mit

höherem Reineinkommen;

Unterstützungsabzug für den

anderen, sofern seine

Leistungen mind. die Höhe des

Abzugs erreichen

Kanton und

Gemeinde

Kanton und

Gemeinde


